
 
INFORMATION DES GESUNDHEITSAMTES 
 
Kinder- und Jugendgesundheit 
 

 Schülerfahrtkosten / Schülerfahrkarte 

   

  
  
Anlass Aufgrund einer Erkrankung oder einer Behinderung ist Ihr Kind für längere 

Zeit (länger als 8 Wochen) darauf angewiesen, für den Schulweg ein öffentli-
ches Verkehrsmittel zu benutzen.  

In diesem Fall können Sie bei dem Schulamt der Stadt einen Antrag auf eine 
Schülerfahrkarte stellen. Das Schulamt kann in bestimmten Fällen eine kin-
der- und jugendärztliche Begutachtung durch das Gesundheitsamt beantra-
gen.  

 

Termine Geht bei uns ein Antrag des Schulamtes ein, so werden Sie von uns schrift-
lich zu einem Begutachtungstermin eingeladen. 
 

Bringen Sie bitte diese 
Unterlagen mit 

⇒ gelbes Vorsorgeheft und Impfausweis 
⇒ vollständig ausgefüllter Gesundheitsfragebogen 
⇒ vorhandene ärztliche Unterlagen (Befundberichte, ärztliche Stellung-

nahmen, Entwicklungsberichte etc.), die für die Beantwortung der gu-
tachterlichen Fragestellung wichtig sein können 

⇒ Namen und Adressen der behandelnden Ärzte und Therapeuten 
⇒ Namen und Dosierung der Medikamente, die ihr Kind einnimmt 

 
Auf elektronischen Datenträgern (DVD/CD) gespeichertes Bildmaterial kann 
aus technischen Gründen nicht verwendet werden 
  

 
 
 
 

DIE ANSPRECHPARTNERINNEN IN IHRER STADT FINDEN SIE HIER 
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http://service.kreis-re.de/dok/Formulare/53/Ansprechpartnerinnen_KJGD.pdf

